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§ 1

(1) Die in der Anordnung Nr. 5 vom 10. Dezember 1956 
über die Festsetzung bergbaulicher Schutzgebiete (GBl. I 
1957 S. 62) im Kreis Hoyerswerda, Bezirk Cottbus, auf 
der topographischen Karte im Maßstab 1 :25 000, 
Hohenbocka, Blatt 4550, ausgewiesene, abgegrenzte und 
zum bergbaulichen Schutzgebiet erklärte Fläche wird 
im Bereich der Ortslage Lauta, Kreis Hoyerswerda, ge
ändert (Freigabe).

(2) Die in der Anordnung Nr. 3 vom 6. August 1956 
über die Festsetzung bergbaulicher Schutzgebiete 
(GBl. I S. 663) in den Kreisen Stadtkreis Halle und 
Saalkreis, Bezirk Halle, auf den topographischen Karten 
im Maßstab 1 : 2 5  000, Halle/Saale (Nord), Blatt-4437 
und Landsberg, Blatt 4438 nördlich der Stadt Halle, 
ausgewiesene und abgegrenzte Fläche (ehern. Braun- 
kohlenticfbau „Deutsch-Sowjetische-Freundschaft“) wird 
als Bergbauschutzgebiet aufgehoben.

(3) Die im § 1 Abs. 2 der Anordnung Nr. 12 vom
8. März 1961 über die Festsetzung bergbaulicher Schutz
gebiete (GBL II S. 111) im Saalkreis, Bezirk Halle, auf 
der topographischen Karte im Maßstab 1 :25 000, Dies
kau, Blatt 4538, ausgewiesene, abgegrenzte und zum 
bergbaulichen Schutzgebiet erklärte Fläche wird südlich 
der Ortslage Dieskau, Saalkreis, geändert (Erweiterung).

(4) Die in der Anordnung Nr. 2 vom 7. Juni 1956 über 
die Festsetzung eines bergbaulichen Schutzgebietes 
(GBl. I S. 536) im Kreis Köthen, Bezirk Halle, auf der 
topographischen Karte im Maßstab 1 : 25 000, Löbejün, 
Blatt 4337, im Bereich der Ortslage Edderitz, Kreis 
Köthen, ausgewiesene und abgegrenzte Fläche (ehern. 
Braunkohlentagebau Edderitz) wird als Bergbauschutz
gebiet aufgehoben.

(5) Die in der Anordnung Nr. 2 vom 7. Juni 1956 über 
die Festsetzung eines bergbaulichen Schutzgebietes 
(GBl. I S. 536) im Kreis Bitterfeld, Bezirk Halle, auf der 
topographischen Karte im Maßstab 1 : 25 000, Bitterfeld- 
West, Blatt 4339, ausgewiesene, abgegrenzte und zum 
bergbaulichen Schutzgebiet erklärte Fläche („Bitterfel
der Hochhalde“) wird südlich der Stadt Bitterfeld ge
ändert (Freigabe).

(6) Die in der Anordnung Nr. 2 vom 7. Juni 1956 über 
die Festsetzungeines bergbaulichen Schutzgebietes (GB1.I 
S. 536) im Kreis Köthen, Bezirk Halle, auf der topo
graphischen Karte im Maßstab 1 : 25 000, - Wulfen, 
Blatt 4137, nördlich der Orstlage Trebbichau, Kreis 
Köthen, ausgewiesene und abgegrenzte Fläche (ehern. 
Braunkohlentiefbau „Robert-Blum-Schacht“, Nord- und 
Südfeld) wird als Bergbauschutzgebiet aufgehoben.

(7) Die in der Ersten Anordnung vom 18. November 
1955 über die Festsetzung eines bergbaulichen Schutz
gebietes (GBl. I S. 851) im Kreis Cottbus, Bezirk Cott
bus, auf der topographischen Karte im Maßstab 
1 : 25 000, Cottbus (West), Blatt 4251, ausgewiesene, ab
gegrenzte und zum bergbaulichen Schutzgebiet erklärte 
Fläche wird nördlich der Ortslage Leuthen-Wintdorf, 
Kreis Cottbus, geändert (Freigabe).

(8) Die in der Anordnung Nr. 6 vom 8. Juli 1957 über 
die Festsetzung bergbaulicher Schutzgebiete (GBl. 1 
S. 391) im Kreis Oschersleben, Bezirk Magdeburg, auf 
den topographischen Karten 1: 25 000, Oschersleben. 
Blatt 3933; Hötensleben, Blatt 3832 und Helmstedt,

Blatt 3732, ausgewiesenen, abgegrenzten und zum berg
baulichen Schutzgebiet erklärten Flächen werden nord
östlich der Stadt Oschersleben, nördlich der Ortslage 
Hötensleben, Kreis Oschersleben, und nördlich der Orts
lage Harbke, Kreis Oschersleben, geändert (Freigabe).

§ 2
Verbindliche Grundlage für die Kennzeichnung der 

Änderungen der bergbaulichen Schutzgebiete gemäß § 1 
sind die von der Obersten Bergbehörde ausgefertigten 
topographischen Karten oder deren Auszüge im Maß
stab 1 : 25 000 Helmstedt, Blatt 3732; Hötensleben, Blatt 
3832; Oschersleben, Blatt 3933; Wulfen, Blatt 4137; Cott
bus (West), Blatt 4251; Löbejün, Blatt 4337; Bitterfeld- 
West, Blatt 4339; Halle/Saale (Nord), Blatt 4437; Lands
berg, Blatt 4438; Dieskau, Blatt 4538; Hohenbocka, 
Blatt 4550.

§ 3

Über die Durchführung von Bauvorhaben — auch der 
Bauvorhaben der zentralen Planträger — entscheiden 
für die bergbaulichen Schutzgebiete gemäß § 1 die Berg
behörde Senftenberg für den Bezirk Cottbus, die Berg
behörde Halle für den Bezirk Halle und die Bergbe
hörde Staßfurt für den Bezirk Magdeburg. Im übrigen 
gilt die Dritte Durchführungsbestimmung vom 5. Sep
tember 1962 zum Gesetz zur Sicherung der Lagerstätten 
von Bodenschätzen gegen Bebauung (GBl. II S. 615).

8 4

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Leipzig, den 1. Oktober 1963

Der Leiter 
der Obersten Bergbehörde 

der Deutschen Demokratischen Republik
D o r f  e i t  *  I

Berichtigungen
Das Büro der Regierungskommission für Preise weist 

darauf hin, daß die Preisanordnung Nr. 953/3 vom 
30. April 1963 — Haushaltporzellan — der Preisgruppen
I und II (Sonderdruck Nr. P 2260 des' Gesetzblattes) wie 
folgt zu berichtigen ist:

Auf Seite 18 ist der Abschnitt „Schwierigkeitsgrad 2“ 
in der abgedruckten Fassung zu streichen. Dafür ist 
nachfolgende neue Formulierung aufzunehmen:
„Schwierigkeitsgrad 2
Kanten, die geringe Verschiebungen nach 2 Richtungen 
(entweder in der Fortsetzung oder nach der Seite) ge
statten, ohne daß die Gesamtwirkung beeinträchtigt 
wird.“

Das Ministerium der Finanzen weist darauf hin, daß 
es in der Finanzierungsanordnung zum Verteidigungs
gesetz vom 18. August 1963 (GBl. II S. 678) im § 1 Abs. 6 
statt „ ... Eliminierung bei der Planberechnung . ... “ 
richtig heißen muß: .............. Eliminierung bei der Planab
rechnung ...“.


